
Araş. Gör. Kazım Furkan Ağkuş 127 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Artikel untersucht die Straftat der „unwahren Angaben und 
Urkundenfälschung in Verträgen und Anhangdokumenten“, wie sie im 
türkischen Bankkarten- und Kreditkartengesetz („BKK“) in Artikel 37 geregelt 
ist. Diese Regelung bezieht sich speziell auf Verstöße im Zusammenhang mit 
der Nutzung von Bank- und Kreditkarten und deckt verschiedene Formen von 
Betrug und Fälschung ab, die das Vertrauen in den Finanzsektor untergraben. 

Im historischen Kontext zeigt der Artikel, wie das rapide Wachstum des 
Finanzwesens und die Einführung von Bankkarten und Kreditkarten den 
rechtlichen Rahmen für deren Nutzung und Missbrauch verändert haben. Mit 
der Zeit sind auch die Methoden des Betrugs komplexer geworden, was die 
Schaffung spezieller Vorschriften für Bank- und Kreditkartendelikte notwendig 
machte. Beispielsweise führt das BKK mit Artikel 37 erstmals eine 
eigenständige Vorschrift für unrichtige Angaben und Fälschungen im 
Zusammenhang mit Karten und Verträgen ein, während solche Delikte früher 
nur allgemeiner im türkischen Strafgesetzbuch behandelt wurden. 

Das Gesetz definiert die Straftat in zwei Abschnitten: Die erste 
Regelung bestraft Inhaber von Bank- oder Kreditkarten, die fälschlicherweise 
einen Verlust oder Diebstahl der Karte melden und diese dann trotzdem selbst 
oder durch Dritte weiter nutzen. Die zweite Regelung betrifft Personen, die 
Fälschungen in Kreditkartenverträgen, Mitgliedsverträgen von Geschäften oder 
dazugehörigen Dokumenten vornehmen oder solche gefälschten Dokumente zur 
Unterzeichnung vorlegen. 

In beiden Fällen werden das Vermögen der Banken und die Sicherheit 
des Kartenzahlungssystems als schützenswerte Rechtsgüter hervorgehoben. 
Neben dem finanziellen Schaden wird durch die Fälschung die Integrität des 
Bankwesens und das Vertrauen in die Kartenzahlungssysteme angegriffen. 

Der Artikel analysiert die wesentlichen Tatbestandsmerkmale beider 
Delikte. Der erste Absatz betont den betrügerischen Charakter falscher Verlust- 
oder Diebstahlmeldungen, wenn die Karten dennoch weiterhin benutzt werden. 
Hierzu zählen sowohl die tatsächliche Nutzung durch den Karteninhaber als 
auch die Verwendung durch Dritte, die über den falschen Verlust informiert 
sind. Solche Handlungen gelten als vermögensgefährdend für die Bank oder das 
Finanzinstitut, das die Karte ausgegeben hat. 
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Im zweiten Absatz beschreibt der Artikel das Fälschen von Kredit- oder 
Mitgliedsverträgen und die Einreichung gefälschter Dokumente zur Erlangung 
eines Kredits oder einer Mitgliedschaft. Es handelt sich um „Mehrakt-Taten“, 
die unabhängig davon strafbar sind, ob der Täter durch die Fälschung einen 
direkten Vorteil erlangt hat oder nicht. 

Die Abhandlung vergleicht außerdem den Artikel 37 BKK mit 
verwandten Regelungen aus dem allgemeinen türkischen Strafrecht und der 
Praxis des Yargıtay (oberstes türkisches Gericht). Demnach erfordert die 
Regelung zur Fälschung von Bankdokumenten und Verträgen eine 
differenzierte Behandlung je nach Tatbestand, da diese Delikte neben den 
Vermögensinteressen auch die Vertrauenswürdigkeit öffentlicher Dokumente 
betreffen. Die Praxis zeigt jedoch, dass es häufig zu Überschneidungen mit 
anderen Strafnormen kommt, insbesondere mit der allgemeinen 
Urkundenfälschung. 

Der Artikel erläutert spezielle Formen dieser Straftat und wie sie im 
Rahmen von Täterschaft und Teilnahme zu behandeln sind. So stellt der 
Missbrauch von Bank- und Kreditkarten durch Dritte eine „konvergierende 
Straftat“ dar, bei der die Zustimmung des Karteninhabers zu weiteren 
Fälschungshandlungen führt. Außerdem behandelt der Artikel Fälle des „echten 
und unechten Konkurrenzprinzips“ – etwa, wenn gefälschte Dokumente 
vorgelegt und die Bank gleichzeitig um einen Kredit betrogen wird. Solche 
Handlungen fallen gegebenenfalls unter mehrere Straftatbestände. 

Schließlich wird auf die Problematik eingegangen, dass Banken trotz 
Kenntnis gefälschter Dokumente manchmal weiterhin Kreditkarten ausstellen 
und die Fälschungen erst später den Behörden melden. Hier wird 
vorgeschlagen, auch die Mitarbeiter der Bank als Mittäter zu bestrafen, wenn 
diese bewusst an solchen Vorgängen beteiligt sind. 

Zusammengefasst zeigt der Artikel, dass Artikel 37 des BKK eine 
spezifische Regelung zur Bekämpfung von Fälschungen und unrichtigen 
Angaben im Zusammenhang mit Bank- und Kreditkarten darstellt, die das 
Vertrauen und die Effizienz des Bankensektors schützt. Die Abgrenzung 
gegenüber allgemeinen Fälschungsdelikten schafft rechtliche Klarheit und stärkt 
die Mechanismen zur Aufrechterhaltung der Systemintegrität. Der Artikel 
schlägt jedoch vor, die Definitionen und die Behandlung solcher Delikte weiter 
zu verfeinern, um technologische Entwicklungen und komplexe 
Betrugsszenarien adäquat abdecken zu können. 
  


